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1 Versorgungsmanagement 

1.1 Handlungsempfehlungen aufgrund von Änderungen des 
Kontenrahmens der sozialen Pflegeversicherung 

Am 11.02.2026 hat das Bundesministerium für Gesundheit Änderungen des Kontenrahmens 

für die Träger der sozialen Pflegeversicherung publiziert, welche rückwirkend ab dem 

01.01.2026 gelten. Aufgrund dessen empfehlen wird die manuelle Anlage entsprechender 

Konten- und Gegenkontenfindungsregeln bis zu unseren geplanten Softwareanpassungen 

im Release 25.40_p01, mit welchem die Konten- und Gegenkontenfindungsregeln ausgelie-

fert werden. Mit Auslieferung der Konten- und Gegenkontenfindungsregeln können die ma-

nuell erfassten Regeln entfernt und die ausgelieferten Regeln aktiviert werden. 

1.1.1 Buchung von Leistungen in gemeinschaftlichen Wohnformen 
mit Verträgen zur pflegerischen Versorgung nach § 45h SGB XI 

Im Rahmen der Änderungen des Kontenrahmens für die Träger der sozialen Pflegeversiche-

rung wird unter anderem ab dem 01.01.2026 das neue Konto 4851 mit der Bezeichnung 

„Zuschuss zu gemeinschaftlichen Wohnformen“ geschaffen. 

Gemäß § 45h SGB XI erhalten Pflegebedürftige, die in gemeinschaftlichen Wohnformen le-

ben, einen pauschalen Zuschuss zur Unterstützung der Organisation und Strukturierung des 

gemeinschaftlichen Wohnens. Der Zuschuss dient dazu, das selbstständige Wohnen in am-

bulant betreuten Wohnsettings zu fördern und die Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner nachhaltig zu unterstützen. 

Um im Anwendungsfall „Sonstige Pflegeleistungen bearbeiten“ im Rahmen von Leistungs-

maßnahmen mit der Leistungsart „Gemeinschaftl. Wohnform § 45h“ das neue Konto 4851 im 

Bedarfsfall nutzen zu können wird empfohlen, das Konten- und Gegenkontenfindungsregel-

werk wie nachfolgend aufgeführt manuell zu ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungsfall „Kontenfindungsregelwerk bearbeiten“ 
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Darstellung der empfohlenen Erfassung der Kontenfindungsregel: 
 

 
 

Über den Anwendungsfall „Gegenkontenfindungsregelwerk bearbeiten“ müssen manuell für 

die Buchungskreise PV-West und PV-Ost Gegenkontenfindungsregeln zur Buchung entspre-

chender Verbindlichkeiten bzw. Forderungen erfasst werden.  
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Nachfolgend wird die exemplarische Erfassung von adäquaten Gegenkontenfindungsregeln 

für den Buchungskreis PV-West dargestellt, die es anschließend auch für den Buchungskreis 

PV-Ost anzulegen gilt: 
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1.1.2 Buchung der Übergangsregelung zur Versorgung von pflegebedürftigen Mit-

gliedern geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und ähnlichen Personen in 
ordensinterner Pflege nach §146a SGB XI 

 

Im Rahmen der Änderungen des Kontenrahmens für die Träger der sozialen Pflegeversiche-

rung wird unter anderem ab dem 01.01.2026 das neue Konto 5250 mit der Bezeichnung 

„Versorgung von pflegebedürftigen Mitgliedern geistlicher Genossenschaften, Diakonissen 

und ähnlichen Personen in ordensinterner Pflege“ geschaffen.  

Gemäß § 146a SGB XI werden die pflegebedingten Aufwendungen für pflegebedürftige Mit-

glieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und vergleichbare Personen in ordensin-

terner Pflege von der sozialen Pflegeversicherung übernommen, soweit die Voraussetzun-

gen des § 146a SGB XI erfüllt sind. Damit wird sichergestellt, dass die erforderlichen Leistun-

gen im Rahmen ordensinterner Pflegeeinrichtungen sachgerecht finanziell berücksichtigt 

werden. 

Um im Anwendungsfall „Stationäre Pflege bearbeiten“ im Rahmen von Leistungsmaßnah-

men der Leistungsart „Vollstationäre Pflege“ und aktivierter Check-Box <Ordensinterne 

Pflege § 146a> die neue Buchungsstelle des Kontos 5250 im Bedarfsfall nutzen zu können, 

wird empfohlen, das Konten- und Gegenkontenfindungsregelwerk wie nachfolgend aufge-

führt zu ergänzen. 
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Anwendungsfall „Kontenfindungsregelwerk bearbeiten“ 
Darstellung der empfohlenen Erfassung der Kontenfindungsregeln (einschl. der für evtl. Zu-
/Abschläge): 

 

 



 

© 2026 BITMARCK GmbH 02.03.2026 

Seite 8 von 9 Nr. 27/26  
A1 – Eingeschränkte Weitergabe, nur für BITMARCK-Kunden 

 
Über den Anwendungsfall „Gegenkontenfindungsregelwerk bearbeiten“ müssen manuell für 

die Buchungskreise PV-West und PV-Ost keine Gegenkontenfindungsregeln zur Buchung 

entsprechender Verbindlichkeiten bzw. von Forderungen erfasst werden. 

 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 

 

2 Statistik 

2.1 Statistik PJ1 2025 – Ermittlung der Kontenklasse 8 

 
Bei der Erstellung der Statistik PJ1 kann es bei bestimmten Fallkonstellationen dazu kom-
men, dass die Werte der Auftragsgeschäfte (Kontenklasse 8) nicht korrekt ermittelt werden. 
In der Anleitung zur Erstellung und Meldung der amtlichen Statistik PJ 1 ist ausgeführt: 
 
Hier sind die Erstattungen für die von den Versicherungsträgern für den Kostenträger vorab 
geleisteten Aufwendungen für das Berichtsjahr zu erfassen. Es sind die Kontenstände der 
angegebenen Konten vor der Übernahme und Ausbuchung in die Vermögensrechnung zu 
erfassen. 
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Bitte prüfen Sie die vorgeblendeten Werte der Statistik PJ1anhand der Salden der entspre-
chenden Schlüsselnummern (Monate 1-12) in Ihrem ERP-System. Achten Sie bitte darauf, 
dass die jeweilige Abschluss- und Eröffnungsbuchung nicht in die Ermittlung der Salden ein-
fließen. 
Wenn Sie eine Abweichung der Beträge feststellen, haben Sie die Möglichkeit, die vorge-
blendeten Werte zu überschreiben und abzuspeichern. 
 
Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 
Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-
vice-Centrum (ISC). 
Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 
BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher  
Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 
0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 
 

file:///C:/Users/u001511/AppData/Local/Temp/Content.Outlook/6PL15DLZ/servicedesk@bitmarck.de

